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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Bauschild

Die Bauherrschaft lässt ein gemeinsames Bauschild aufstellen. Die jeweiligen Auftragnehmer erhalten
(auf Wunsch) eine in der Ausführung einheitliche Firmentafel (mit Gewerk, Name, Anschrift, Telefon g
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einbehalten. Eigene Firmenschilder sind nicht gestattet.

10.2 Bauwesenversicherung

Der Auftraggeber (AG) schließt eine Bauwesenversicherung ab, die den Auftragnehmer (AN)

hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistungen einschließt. Bei einem Schadensfall wird der AN
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beträgt 02 v.H. der Bruttoabrechnungssumme. Sie wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

10.3 Baureinigung und Schuttcontainer

Der AN ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfälle, Verunreinigungen, Beschädigungen auf
dem Baugrundstück, den umliegenden Grundstücken sowie den öffentl. Verkehrswegen grundsätzl.

tägl. auf eigene Kosten zu beseitigen. Verpackungsmaterial ist direkt vom AN auf eigene Kosten
abzufahren. Für die tägliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind Schuttcontainer des AN zu
verwenden. Wird dies trotz Aufforderung und Fristsetzung durch die Bauleitung unterlassen, wird eine

Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des AN. Bei
Gefahr in Verzug kann der AG die Verunreinigungen auf Kosten des AN beseitigen, ohne dass es

hierzu einer besonderen Ankündigung oder Fristsetzung bedarf. Sind mehrere AN für die
Unterlassung verantwortlich, erfolgt die Kostenumlegung nach billigem Ermessen des Auftraggebers.
Die Kosten werden dem AN abgezogen.

10.4 Baustrom / Bauwasser

Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden bauseits bereitgestellt. Die
Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt seitens des Bauherrn mit den entsprechenden
Errichterfirmen. Eine Verlängerung und Verteilung der Medien innerhalb der Baustelle hat durch den

AN zu erfolgen. Für die Nutzung des vom Bauherrn gezahlten Baustroms / Bauwasser werden dem
AN jeweils pauschal 0,15 v.H. (in Summe 0,3 v.H) von der geprüften Bruttoabrechnungssumme

abgezogen.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen


